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Daten für den Monat November 2024 
Steuertermine 
Fälligkeit: 

· USt, LSt = 11.11.2024 
· GewSt, GrundSt = 15.11.2024 

 
Überweisungen (Zahlungsschonfrist): 

· USt, LSt = 14.11.2024 
· GewSt, GrundSt = 18.11.2024 

 
Scheckzahlungen: 
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage vor 
dem Fälligkeitstag vorliegen! 
 
Beiträge Sozialversicherung 
Fälligkeit Beiträge 11/2024 = 27.11.2024 
 
Verbraucherpreisindex 
(Veränderung gegenüber Vorjahr) 
8/23 1/24 4/24 8/24 
+ 6,4 % + 3,1 % + 2,4 % + 1,9 % 
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Für alle Steuerpflichtigen 
Doch keine Besteuerung teilentgeltli-
cher Grundstücksübertragungen im 
Privatvermögen? 
 
Wird ein Grundstück teilentgeltlich (z. B. 
im Rahmen einer vorweggenommenen 
Erbfolge) innerhalb der zehnjährigen 
Veräußerungsfrist des § 23 Einkommen-
steuergesetz (EStG) übertragen, führt dies 
nach bisheriger Sichtweise hinsichtlich des 
entgeltlichen Teils zu einem steuer-
pflichtigen Veräußerungsgeschäft. Das 
Finanzgericht Niedersachsen meint aber, 
dass § 23 EStG bei einer teilentgeltli-
chen Übertragung unterhalb der histori-
schen Anschaffungskosten keine An-
wendung findet.  
 
Hintergrund: Private Veräußerungsge-
schäfte mit Grundstücken, bei denen der 
Zeitraum zwischen Anschaffung und Ver-
äußerung nicht mehr als zehn Jahre be-
trägt, unterliegen der Besteuerung im 
Sinne des § 23 EStG. Ausgenommen 
sind aber Wirtschaftsgüter, die 

· im Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Veräußerung ausschließlich 
zu eigenen Wohnzwecken (1. Al-
ternative) oder 

· im Jahr der Veräußerung und in den 
beiden vorangegangenen Jahren zu 
eigenen Wohnzwecken (2. Alter-
native) genutzt wurden. 

 
Bisherige Rechtslage 
 
Bei teilentgeltlicher Übertragung kann 
sich ein steuerpflichtiges Veräuße-

rungsgeschäft hinsichtlich des entgelt-
lichen Teils ergeben. Hier ist nach Ansicht 
des Bundesfinanzministeriums die Tren-
nungstheorie anzuwenden.  
 
Beispiel 
V ist Eigentümer eines unbebauten 
Grundstücks, das er zum 1.8.2018 für 
100.000 EUR angeschafft hat. Er über-
trägt das Grundstück im Rahmen der 
vorweggenommenen Erbfolge zum 
1.1.2024 auf seinen Sohn S, der das 
Grundstück bebauen will. Das Grund-
stück hat zum Übertragungszeitpunkt ei-
nen Verkehrswert von 180.000 EUR. 
Entsprechend muss S seine Schwester 
mit 90.000 EUR auszahlen. 
 
V hat das Grundstück innerhalb des 
Zehnjahreszeitraums des § 23 EStG hin-
sichtlich des Gleichstellungsbetrags teil-
entgeltlich (zu ½) an S veräußert und er-
zielt in diesem Umfang einen steuer-
pflichtigen Veräußerungsgewinn. Dieser 
beträgt 40.000 EUR (90.000 EUR Teil-
entgelt abzüglich der hälftigen Anschaf-
fungskosten von 50.000 EUR). Der un-
entgeltlich übertragene Teil löst bei V 
keine Steuerpflicht aus. Allerdings gehen 
die Besteuerungsmerkmale (Anschaf-
fung am 1.8.2018 zu 50.000 EUR) auf S 
als unentgeltlichen Rechtsnachfolger 
über. 

 
Ansicht des Finanzgerichts Niedersach-
sen 
 
Das Finanzgericht Niedersachsen hat es 
nun in einem vergleichbaren Fall abge-
lehnt, die teilentgeltliche Grundstücks-
übertragung der Besteuerung nach § 23 
EStG zu unterwerfen. Das Finanzgericht 
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verweist hierzu u. a. auf die Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs, wonach die 
gänzlich unentgeltliche Übertragung ei-
ner Immobilie im Wege der vorweggenom-
menen Erbfolge nicht den Tatbestand 
des § 23 EStG erfüllt – und zwar selbst 
dann, wenn die auf diese Weise begünstig-
ten Kinder die Immobilie alsbald weiterver-
äußern.  
 
Das Finanzgericht kommt nun zu dem Er-
gebnis, dass auch die teilentgeltliche 
Übertragung im Wege der vorweggenom-
menen Erbfolge aus dem Tatbestand des 
§ 23 EStG ausscheidet. 
 
Bei einer teilentgeltlichen Grundstücks-
übertragung realisiert der Schenker kei-
nen tatsächlichen Wertzuwachs. Ein 
nach § 23 EStG zu besteuernder Gewinn 
kann nicht entstehen, da der Ertragsteuer 
keine Vermögensverschiebungen im Pri-
vatvermögen unterliegen. Ein Wertzu-
wachs erfolgt nur beim Beschenkten, 
der damit den Regularien des Erb-
schaftsteuer- und Schenkungsteuerge-
setzes (unter Berücksichtigung etwaiger 
Freibeträge) unterliegt. 
 
Merke: Die Finanzverwaltung hat gegen 
die Entscheidung die Revision eingelegt. 
Man darf gespannt sein, wie die Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs ausfal-
len wird. In geeigneten Fällen sollten 
Steuerpflichtige ihre Steuerbescheide im 
Einspruchsweg offenhalten und auf die 
gesetzliche Verfahrensruhe verweisen. 

 
Quelle: FG Niedersachsen, Urteil vom 29.5.2024, Az. 
3 K 36/24, Rev. BFH: Az. IX R 17/24, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 243483; BMF-Schreiben vom 
26.2.2007, Az. IV C 2 - S 2230 - 46/06 IV C 3 - S 2190 
- 18/06; BFH-Urteil vom 23.4.2021, Az. IX R 8/20 

Handwerkerleistungen: Keine Steuer-
ermäßigung bei eigenmächtiger Vo-
rauszahlung 
 
Aufwendungen für Handwerkerleistun-
gen sind bei einer Vorauszahlung nicht 
steuerbegünstigt, wenn diese im Veran-
lagungszeitraum vor Ausführung der 
Handwerkerleistungen eigenmächtig er-
bracht wird. Dies hat das Finanzgericht 
Düsseldorf entschieden.  
 
Hintergrund: Für die Inanspruchnahme 
von Handwerkerleistungen erhalten 
Steuerpflichtige eine Steuerermäßigung 
in Höhe von 20 % der Aufwendungen 
(nur Lohnkosten), höchstens jedoch 
1.200 EUR im Jahr (§ 35a Abs. 3 Einkom-
mensteuergesetz (EStG)). Die Steuerer-
mäßigung setzt voraus, dass der Steuer-
pflichtige eine Rechnung erhält und die 
Zahlung auf das Konto des Erbringers der 
Handwerkerleistung erfolgt. 
 
Nach der Entscheidung des Finanzgerichts 
Düsseldorf genügt eine per E-Mail seitens 
des Auftraggebers mitgeteilte und ei-
genmächtig vorgenommene Vorauszah-
lung dem Rechnungserfordernis des § 35a 
Abs. 5 S. 3 EStG nicht. Im Streitfall hatte 
ein Ehepaar in den letzten Tagen des Jah-
res 2022 einen Abschlagsbetrag – ohne 
Aufforderung des Handwerksbetriebs – 
überwiesen, obwohl die Arbeiten erst im 
Jahr 2023 durchgeführt und auch dann erst 
in Rechnung gestellt werden sollten. 
 
Vorauszahlungen können nur dann steu-
erlich berücksichtigt werden, wenn sie 
marktüblich sind. Eine Anzahlung ohne 
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jegliche Aufforderung des Leistungserbrin-
gers, mithin letztlich „ins Blaue hinein“, ist 
weder als marktüblich noch als sonst sach-
lich begründet anzusehen. 
 
Quelle: FG Düsseldorf, Urteil vom 18.7.2024, Az. 14 
K 1966/23 E, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 243273 

 

Steuertipps für Existenzgründer 
 
Bei der Unternehmensgründung gibt es 
viele (steuerliche) Dinge zu beachten. 
Eine aktuelle Broschüre des Finanzmi-
nisteriums Mecklenburg-Vorpommern 
(Stand: Juni 2024) kann hier Hilfestellung 
leisten. Es werden insbesondere folgende 
Aspekte thematisiert: Wahl der Rechts-
form, Steuerarten/-erklärungen, Buchfüh-
rung, Aufzeichnungen und Gewinner-
mittlung sowie Pflichten als Arbeitgeber. 
Die Broschüre kann unter 
www.iww.de/s11558 als PDF-Datei herun-
tergeladen werden. 
 
 

Vorlage an das Bundesverfassungs-
gericht: Sind Aussetzungszinsen  
von 6 % p. a. verfassungswidrig? 
 
Für Aussetzungszinsen gilt ein gesetzli-
cher Zinssatz von 6 % p. a. (0,5 % pro 
Monat). Diese Höhe hält der Bundesfi-
nanzhof für verfassungswidrig und hat 
daher das Bundesverfassungsgericht an-
gerufen. 
 
 
 
 

Aussetzungszinsen 
 
Ein Einspruch und eine Klage haben im 
Steuerrecht grundsätzlich keine aufschie-
bende Wirkung. Das bedeutet: Der Steu-
erpflichtige muss die festgesetzte Steuer 
zunächst zahlen.  
 
Beachten Sie: Auf Antrag soll aber eine 
Aussetzung erfolgen, wenn ernstliche 
Zweifel an der Rechtmäßigkeit des ange-
fochtenen Verwaltungsakts bestehen oder 
wenn die Vollziehung für die betroffene 
Person eine unbillige, nicht durch über-
wiegende öffentliche Interessen gebo-
tene Härte zur Folge hätte. Diese soge-
nannte Aussetzung der Vollziehung (AdV) 
ist in § 361 der Abgabenordnung (AO) ge-
regelt. 
 
Für den Steuerpflichtigen bedeutet das, 
dass er die Steuer zunächst nicht zahlen 
muss. Es droht aber eine Belastung mit 
Zinsen, wenn sein Rechtsmittel endgül-
tig ohne Erfolg bleibt und er die Steuer 
„nachträglich“ zahlen muss. Er hat dann 
nämlich für die Dauer der AdV und in Höhe 
des ausgesetzten Steuerbetrags Zinsen i. 
H. von 0,5 % pro Monat (6 % p. a.) zu ent-
richten. Die Höhe dieser Aussetzungszin-
sen regelt § 237 i. V. mit 238 Abs. 1 S. 1 
AO. 
 
Nachzahlungs- und Erstattungszinsen 
 
Es gibt aber auch andere Verzinsungstat-
bestände, z. B. für Steuererstattungen 
und Steuernachzahlungen. Hier war der 
Gesetzgeber infolge eines Beschlusses 
des Bundesverfassungsgerichts vom 
8.7.2021 verpflichtet, den Zinssatz von 
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0,5 % pro Monat bzw. von 6 % p. a. anzu-
passen. Da sich der Beschluss des Bun-
desverfassungsgerichts allerdings nicht 
auf die Aussetzungszinsen und andere 
Teilverzinsungstatbestände erstreckte, 
wurde der Gesetzgeber nur bei den Nach-
zahlungs- und Erstattungszinsen tätig. 
Hier beträgt der Zinssatz seit dem 
1.1.2019 nunmehr lediglich 0,15 % pro 
Monat bzw. 1,8 % pro Jahr.  
 
AdV-Zinsen: Bundesfinanzhof hält 6 % 
p. a. für verfassungswidrig 
 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist 
ein Zinssatz i. H. von 6 % p. a. für Aus-
setzungszinsen im Zeitraum vom 
1.1.2019 bis zum 15.4.2021 mit dem 
Grundgesetz unvereinbar. Zumindest 
während einer anhaltenden strukturellen 
Niedrigzinsphase ist dieser Zinssatz der 
Höhe nach evident nicht (mehr) erforder-
lich, um den durch eine spätere Zahlung ty-
pischerweise erzielbaren Liquiditätsvor-
teil abzuschöpfen. 
 
Zudem werden Steuerpflichtige, die AdV-
Zinsen schulden und Steuerpflichtige, die 
Nachzahlungszinsen entrichten müssen, 
seit dem 1.1.2019 ungleich behandelt. 
Diese Zinssatzspreizung ist für den Bun-
desfinanzhof verfassungsrechtlich nicht 
gerechtfertigt. 
 
Quelle: BFH, Beschluss vom 8.5.2024, Az. VIII R 9/23, 
unter www.iww.de, Abruf-Nr. 243349; BFH,  
PM Nr. 34/24 vom 22.8.2024; BVerfG, Beschluss vom 
8.7.2021, Az. 1 BvR 2237/14, Az. 1 BvR 2422/17 
 
 
 
 
 
 

Für Kapitalanleger 
Fremdwährungskonten: Neue Melde-
pflichten der Banken bringen Anleger 
ggf. unter Zugzwang 
 
Währungsgewinne/-verluste aus der 
Veräußerung oder Rückzahlung einer ver-
brieften oder unverbrieften verzinslichen 
Kapitalforderung oder eines verzinslichen 
Fremdwährungsguthabens (verzinsliches 
Fremdwährungskonto) sind den Ein-
künften aus Kapitalvermögen zuzurech-
nen. Diese neue Sichtweise des Bundesfi-
nanzministeriums bedeutet im Kern Fol-
gendes: Künftig müssen Banken bei Ge-
winnen aus verzinsten Fremdwährungs-
guthaben Abgeltungsteuer i. H. von 25 
% einbehalten (unter Berücksichtigung ei-
nes ggf. erteilten Freistellungsauftrags) 
und dies in der Jahressteuerbescheinigung 
ausweisen. Die Zeit, als solche Konten 
häufig „unter dem Radar“ des Finanzamts 
liefen, ist damit vorbei.  
 
Bisherige Handhabung 
 
Die Erträge aus der Kapitalanlage selbst 
unterliegen der Abgeltungsteuer i. H. 
von 25 %. Den Steuerabzug nimmt die 
Bank vor. Dies ist und bleibt auch so. Bei 
Währungsgewinnen/-verlusten aus ver-
zinsten und nicht verzinsten Fremdwäh-
rungsguthaben verhält es sich aber an-
ders. Diese unterliegen als privates Ver-
äußerungsgeschäft der Besteuerung, 
wenn sie innerhalb der einjährigen Hal-
tefrist erzielt werden (ansonsten sind sie 
steuerfrei). Etwaige Gewinne unterliegen 
nicht der Abgeltungsteuer, sondern 
dem individuellen Steuersatz. 
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Beachten Sie: Gewinne bleiben steuer-
frei, wenn der aus den privaten Veräuße-
rungsgeschäften erzielte Gesamtgewinn 
im Kalenderjahr weniger als 1.000 EUR 
betragen hat. Verluste können nur mit an-
deren positiven Einkünften aus privaten 
Veräußerungsgeschäften verrechnet wer-
den. 
 
Merke: Weil die Banken für die vorge-
nannten steuerpflichtigen Währungsge-
winne keinen Steuerabzug vornehmen, 
müssen Anleger diese eigenständig in 
ihrer Einkommensteuererklärung dekla-
rieren. 

 
 
Neue Sichtweise 
 
Mit Schreiben vom 19.5.2022 hat das Bun-
desfinanzministerium seine Sichtweise 
geändert. Danach sind Währungsgewinne 
aus verzinslichen Fremdwährungskonten 
nun den Einkünften aus Kapitalvermö-
gen zuzurechnen. Somit müssen die Ban-
ken etwaige Gewinne (unabhängig von 
der Haltedauer) der Abgeltungsteuer (25 
%) unterwerfen.  
 
Beachten Sie | Die neue Sichtweise gilt 
„nur“ für verzinste Fremdwährungsgut-
haben. Das heißt: Bei Währungsgewin-
nen/-verlusten aus der Veräußerung oder 
Rückzahlung einer unverbrieften und un-
verzinslichen Kapitalforderung oder eines 
unverzinslichen Fremdwährungsgutha-
bens bleibt es bei der bisherigen Hand-
habung.  
 
Zudem kann bei Fremdwährungsgutha-
ben auf Zahlungsverkehrskonten (bei-

spielsweise Girokonten, Basiskonten, Giro-
card), Kreditkarten und digitalen Zah-
lungsmitteln unterstellt werden, dass 
diese ausschließlich als Zahlungsmittel 
eingesetzt werden und keine Einkunftser-
zielungsabsicht im Rahmen der Einkünfte 
aus Kapitalvermögen vorhanden ist. Eine 
Erfassung von Währungsgewinnen/-
verlusten für Zahlungsmittel scheidet 
daher aus. Lediglich die mit diesen Fremd-
währungsguthaben erzielten Zinsen unter-
liegen einer Besteuerung im Rahmen der 
Einkünfte aus Kapitalvermögen. 
 
 
Übergangsregelung 
 
Das vorgenannte Schreiben vom 
19.5.2022 ist auf Kapitalerträge, die nach 
dem 31.12.2008 zufließen, sowie erstmals 
für den Veranlagungszeitraum 2009 an-
zuwenden. Für den Kapitalertragsteuerab-
zug wird es aber nicht beanstandet, wenn 
die neue Sichtweise zu den verzinslichen 
Fremdwährungskonten erst ab dem 
1.1.2024 angewendet wird. Für die erstma-
lige Anwendung ist dabei auf den An-
schaffungszeitpunkt der Kapitalforde-
rung abzustellen. 
 
Beachten Sie: Diese Übergangsrege-
lung wurde durch das Bundesfinanzminis-
terium jüngst um ein Jahr verlängert. Somit 
sind Banken spätestens ab 2025 dazu 
verpflichtet, die neue Sichtweise der Fi-
nanzverwaltung umzusetzen. 
 
Handlungsempfehlungen 
 
Durch den automatischen Steuerabzug 
der Banken und dem entsprechenden 
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Ausweis in der Jahressteuerbescheini-
gung erfährt das Finanzamt nun auch von 
den in fremder Währung geführten ver-
zinslichen Konten. Das heißt: Haben Ka-
pitalanleger in der Vergangenheit keine 
Währungsgewinne in ihrer Einkommen-
steuererklärung als privates Veräuße-
rungsgeschäft deklariert, aber bescheinigt 
die Bank ab 2025 entsprechende Vor-
gänge, dann kann es zu Rückfragen 
durch das Finanzamt kommen. 
 
Doch was ist jetzt zu tun? Grundsätzlich 
gilt: Vorsorge ist besser als Nachsorge. 
Deshalb kann es in einem ersten Schritt 
ratsam sein, zu prüfen, ob es in der Ver-
gangenheit versäumt wurde, Währungs-
gewinne in der privaten Einkommen-
steuererklärung als privates Veräuße-
rungsgeschäft zu deklarieren. Falls dies 
der Fall sein sollte, ist ggf. eine Nacherklä-
rung angezeigt. 
 
Quelle: BMF-Schreiben vom 19.5.2022, Az. IV C 1 - 
S 2252/19/10003 :009, Rn. 131 und 325; BMF-Schrei-
ben vom 11.7.2023, Az. IV C 1 - S 2252/19/10003 
:013, Rn. 325 
 

Für Unternehmer 
E-Rechnung: Neue Regeln gelten auch 
für Vereine 
 
Ab dem 1.1.2025 müssen Unternehmen in 
Deutschland elektronische Rechnungen  
(E-Rechnungen) ausstellen, wenn sie an-
deren Unternehmen (z. B. Einzelhandel, 
Gewerbebetriebe, gemeinnützige Einrich-
tungen) Waren verkaufen oder Dienstleis-
tungen erbringen. Diese Neuregelung gilt 
auch für gemeinnützige Vereine.  

Merke: In einer Mitteilung vom 16.8.2024 
hat das Finanzministerium Mecklenburg-
Vorpommern wichtige Informationen für 
Vereine zur elektronischen Rechnung 
zusammengestellt. Dabei geht es um ge-
meinnützige Vereine als Rechnungser-
steller (mit diversen Übergangsfristen) 
sowie als Rechnungsempfänger (hier 
sind keine Übergangsregelungen vorge-
sehen). 
 
Das Bundesfinanzministerium hat ein 
Anwendungsschreiben für den Beginn 
des 4. Quartals 2024 angekündigt. Ein 
Entwurfsschreiben gibt es bereits (unter 
www.iww.de/s11125). 

 
Quelle: FinMin Mecklenburg-Vorpommern, Mitteilung 
vom 16.8.2024, unter www.iww.de/s11554 
 
 
 
Höhere Freigrenze bei Geschenken gilt 
auch bei der Umsatzsteuer 
 
Geschenke an Geschäftspartner und 
Kunden sind nur dann steuermindernde 
Betriebsausgaben, wenn eine Grenze 
eingehalten wird. Diese wurde mit Wirkung 
zum 1.1.2024 von 35 EUR auf 50 EUR er-
höht. Diese Freigrenze gilt auch umsatz-
steuerlich. Daher wurde der Umsatz-
steuer-Anwendungserlass angepasst.  
 
Hintergrund 
 
Für den Vorsteuerabzug kommt es (wie 
beim Betriebsausgabenabzug) auf die 
Höhe der Aufwendungen der Ge-
schenke für jeden einzelnen Empfänger 
im Jahr an. Das bedeutet: Übersteigen die 
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Aufwendungen 50 EUR nicht, ist der Vor-
steuerabzug nach den Maßgaben des § 
15 Umsatzsteuergesetz zulässig. 
 
Beachten Sie: Sind Unternehmen zum 
Vorsteuerabzug berechtigt, ist die 50 
EUR-Grenze eine Nettogrenze, ohne 
Vorsteuerabzugsberechtigung handelt 
es sich um eine Bruttogrenze. 
 
Beispiel 
Geschäftsfreund A erhält von der B-
GmbH ein Geschenk im Wert von 55 
EUR (inklusive 19 % Umsatzsteuer). Ein 
weiteres Geschenk an A ist für 2024 
nicht vorgesehen. Da die B-GmbH zum 
Vorsteuerabzug berechtigt ist, sind die 
Kosten unter den weiteren Vorausset-
zungen als Betriebsausgaben abzugsfä-
hig (55 EUR/1,19 = 46,22 EUR). 

 
Quelle: BMF-Schreiben vom 12.7.2024, Az. III C 3 - S 
7015/23/10002 :001 zur Anpassung des Umsatz-
steuer-Anwendungserlasses 

 

Informationen zur Wirtschafts-Identifi-
kationsnummer 
 
Ab November 2024 wird jedem wirt-
schaftlich Tätigen durch das Bundeszent-
ralamt für Steuern (BZSt) die Wirtschafts-
Identifikationsnummer stufenweise 
ohne Antragstellung zugeteilt. Das hat 
das BZSt am 12.8.2024 mitgeteilt.  
 
Hintergrund: Die Wirtschafts-Identifikati-
onsnummer dient als einheitliches und 
dauerhaftes Identifizierungsmerkmal 
und gilt zugleich als bundeseinheitliche 

Wirtschaftsnummer nach dem Unterneh-
mensbasisdatenregister. Durch sie sol-
len elektronische Datenverarbeitungen 
registerübergreifend verbessert und wirt-
schaftlicher gestaltet werden. 
 
Auf diese Punkte geht das BZSt unter 
www.bzst.de/widnr näher ein: 

· Aufbau und Vergabe der Wirt-
schafts-Identifikationsnummer,  

· Abgrenzung zur Steuernummer, 
Identifikationsnummer, Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer sowie 
zur bundeseinheitlichen Wirt-
schaftsnummer, 

· Mitteilung der Wirtschafts-Identifi-
kationsnummer, 

· Informationen zum Datenschutz. 
 
Einen Fragen-Antworten-Katalog finden 
Sie unter www.iww.de/s11451. 
 
Wer bis Ende November 2024 noch keine 
Wirtschafts-Identifikationsnummer erhalten 
hat, hat dadurch keinen Nachteil. Denn 
eine Angabe in steuerlichen Erklärungsvor-
drucken ist bis zum Abschluss der erst-
maligen Vergabe optional. 
 
Quelle: BZSt online, unter www.iww.de/s11452 
 

Für Arbeitgeber 
Gesamtübersicht über die Kaufkraft-
zuschläge 
 
Arbeitgeber, die Arbeitnehmer ins Aus-
land entsenden, können die höheren Le-
benshaltungskosten durch Zahlung ei-
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nes Kaufkraftzuschlags steuerfrei ab-
gelten (§ 3 Nr. 64 Einkommensteuerge-
setz). Das Bundesfinanzministerium 
(Schreiben vom 10.7.2024, Az. IV C 5 - S 
2341/24/10001 :002) hat nun die Gesamt-
übersicht über die Kaufkraftzuschläge 
zum 1.7.2024 (mit Zeitraum ab 1.1.2020) 
veröffentlicht.  
 

Für Arbeitnehmer 
Entfernungspauschale: Erhöhung nur 
ab dem 21. Kilometer ist nicht verfas-
sungswidrig  
 
Für 2022 bis 2026 gilt ab dem 21. Entfer-
nungskilometer eine erhöhte Entfer-
nungspauschale i. H. von 0,38 EUR. Für 
die ersten 20 Kilometer erfolgte indes 
keine Anpassung (weiterhin  
0,30 EUR). Dagegen hatte ein Arbeitneh-
mer geklagt. Denn wegen seiner geringen 
Entfernung (acht Kilometer zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte) partizi-
pierte er von der Erhöhung nicht. Die Klage 
hatte jedoch keinen Erfolg. Denn das Fi-
nanzgericht Berlin-Brandenburg (Urteil 
vom 20.3.2024, Az. 16 K 16092/23) hält die 
Neuregelung nicht für verfassungswid-
rig. Das Finanzgericht hatte jedoch die Re-
vision wegen grundsätzlicher Bedeutung 
zugelassen. Doch leider wurde sie nicht 
eingelegt, sodass das Urteil rechtskräftig 
ist.  
 
 
 
 
 
 

Haftungsausschluss 
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 
Komplexität und der ständige Wandel der 
Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung 
und Gewähr auszuschließen. Das Rundschrei-
ben ersetzt nicht die individuelle persönliche Be-
ratung. 
 
 
 
Wir beraten Sie gerne weiter! 
 
DIESER BEITRAG ENTHÄLT ALLGE-
MEINE HINWEISE UND IST NICHT 
DAZU BESTIMMT, KONKRETE LÖ-
SUNGEN FÜR UNSERE MANDANTEN 
ODER INTERESSENTEN ZU BIETEN.                                                          
BITTE KONTAKTIEREN SIE UNSERE 
NACHFOLGENDEN ANSPRECH-
PARTNER, UM EINE FÜR IHR UN-
TERNEHMEN ZUGESCHNITTENE 
LÖSUNG ZU ERFAHREN.  
 
 
 
Claus Hoffmann 
PARTNER, WP/STB/FBISTR 
C.HOFFMANN@MECKLENBURG-
HOFFMANN.DE 
TEL. 0211-610790-31 
 
 
Beate Wagner 
PARTNERIN, STB 
B.WAGNER@MECKLENBURG-
HOFFMANN.DE 
TEL. 0211-610790-36  


